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Die Abgeordneten zum Nationalrat Ing. AMTMANN, 
SUPPAN und Genossen haben am 26. Jänner 1977 unter 
derNr. 936/J an mich eine schriftliche Anfrage be
treffend die Errichtung eines jugoslawischen Senders 
auf dem Drei-Länder-Eckgerichtet 9 welche den folgenden 
'tlortlaut hat: 

"1. Seit wann ist I~~en bekannt, daß der genannte 
Sender errichtet wird? 

2. Haben Sie Maßnahmen ergriffen, um die zu erwartenden 
negativen Sende auswirkungen auf österreichisches 
Hoheitsgebiet zu unterbinden? 

3. Wenn ja, welche?".. 

Ich beehre mich •. diese Anfrage wie folgt zu beant
worten: 

~: Der Sender Fec ist zum Jahreswechsel 1976/77 errichtet 
worden. Eine offizielle ~litteilung seitens der zuständigen 
jugoslawischen Stellen· ist jedoch bis heute nicht eingelangt$ 
In diesem Zusammenhang ist darauf zu verweisen, daß mit 
Ansuchen der jugoslawischenFernmeldeverwaltungvom4. No-

. vemher 1976 das offizielle Koordinierungsverfahren hinsicht
lich dieses Senders gemäß dem Europäischen Rundfunkabkommen, 
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stockholm 1961, eingeleitet worden ist o Das Bundes
ministeriu.m iUr Verkehr hat die jugoslawische Fernmelde
'lerwaltung innerhalb der in di~;sem Abkommen vorge
sehenen F'rist um nähere AuskUnfte ersucht o Eine öster

reichische Zustimmung zur Inbetriebnalune dieses Senders 
ist daher nicht erfolgt, auch nicht durch Verschweigu..'1g .. 

Zu 2.J:g19-....w~: Gemäss Abschnitt M z~ 6 des Teiles 2 der 
ArJ.lage zu. § 2 des Bu.ndesmi!listeriengesetzes 1973, BGBL. 
Nr o 3899 fallen die fernmeldetechnischen Angelegenheiten 
des Hörfunks und des Fernsehens in die Zuständigkeit des 
Bundesministeriums fUr Verkehr .. 

Dem Bundesministeriurn fUr Aus'W'ärtige Angelegenheiten 

ist bekannt, dass im Bundesmin1.sterium für Verkehr del'z-:;it 
geprüft wird 9 ob und in\'liewei t Yon der Inbetriebnahme 
dieser Sendeanlagen eine Beeinträcht1gung des Empfan.ges 
von Sendungen des ORF zu erwarten ist. Da es Zweck des 

oben erwähnten zwischenstaatlichen Koordinierungsverfahrens 
ist) derartige Beeinträchtig'.mgen möglichst hintanzu..~al ten, 
werden weitere Schritte von österreichischer Seite .erst 
nach Abschluss des .im Bunäesm:tnisterium für Verkehr laufer..

den Prüfungsverfe.hrens und nach Massgabe dessen Ergeb
nisses allenfalls in Betracht zu ziehen sein" 

Der Bundesminister 
fUr Auswärtige Angelegenheiten: 
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